
Merkblatt zur Datenverarbeitung für Darlehensverträge

Vorbemerkung

Dienstleistungsunternehmen wie Versicherer und Banken können heute ihre 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der Datenverarbeitung (DV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich  abwickeln. Die Verarbeitung 
der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundes daten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt.  Danach ist die Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt, 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten verarbeitung 
stets, wenn dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechts-
geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem 
Betroffenen erforderlich ist oder soweit es zur Wahrung  berechtigter Interessen der 
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige  Interesse des  Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen abwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die  Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Darlehensantrag bzw. Darlehensvertrag eine Einwilligungs erklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung bzw. 
Vertragsunterschrift ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungs-
erklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem be  grenzten gesetzlich 
zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung  beschrieben, erfolgen.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Daten-

verarbeitung und -nutzung nennen:

1. Datenspeicherung bei Ihrem Darlehensgeber

Wir speichern Daten, die für den Darlehensvertrag notwendig sind. Das sind 
zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
technische Daten wie Vertragsnummer, Darlehenshöhe, Zahlungsrate, Vertragsart 
und die Bankverbindung geführt (Vertragsdaten). 

2. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe

Zum Schutz der Kunden verlangt der Gesetzgeber, dass einzelne Ver sicherungs-
branchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanz-
dienstleistungen (z. B. Bausparen, Kredite, Kapital anlagen) durch rechtlich selbst-
ständige Unternehmen betrieben werden. Um dem Kunden eine umfassende 
Beratung und Betreuung anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in 
Unternehmensgruppen  zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, 
auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen, 
und auch Ihre Vertragsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allge meinen Antrags- und Vertragsdaten 
werden in einer  gemeinsamen Datensammlung geführt.

Dabei sind die so genannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse,  Kundennummer, 
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe 
abfragbar. Auf diese Weise kann ein gehende Post immer richtig zugeordnet und bei 
telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge  können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden 
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das  Gesetz auch hier 
von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheitsdaten – bleiben dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der je weiligen Unternehmen.

Unserer Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Gesellschaften an:
Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a. G.,
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG,
Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG,
Mecklenburgische Rechtsschutz-Service-GmbH,
Mecklenburgische Vermittlungs-GmbH.

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur 
um fassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienst-
leistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen,  Immobilien) auch mit 
Kredit instituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften 
außerhalb der Gruppe zusammen.

Zurzeit kooperieren wir mit:
Aachener Bausparkasse AG,
Augsburger Aktienbank AG.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen 
Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen  Kunden. So vermitteln 
z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung 
Versicherungen als Ergänzung zu den  eigenen Finanzdienstleistungsprodukten.

Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Aus-
führungen unter Punkt 3.

3. Betreuung durch Versicherungsvermittler

Sofern Sie im Rahmen unseres Dienstleistungsangebots von einem  Vermittler 
(z. B. einem selbständigen Handelsvertreter) betreut werden, erhält dieser von uns, 
um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu  können, die für Ihre Betreuung not-
wendigen Angaben über Ihren  Darlehensvertrag. Ihr Vermittler verarbeitet und nutzt 
selbst personen bezogene Daten im Rahmen Ihrer Betreuung. Auch er ist gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und damit seine beson-
deren Verschwiegenheitspflichten (Berufs- und Datengeheimnis) zu beachten. 

4. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Mecklenburgischen Versicherungs-
gruppe.
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